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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2018 §2 Z48 litb

BVergG 2018 §9 Abs1 Z22

VwRallg

1. BVergG 2018 § 2 heute

2. BVergG 2018 § 2 gültig ab 01.10.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 8/2026

3. BVergG 2018 § 2 gültig von 01.03.2026 bis 30.09.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 8/2026

4. BVergG 2018 § 2 gültig von 21.08.2018 bis 28.02.2026

1. BVergG 2018 § 9 heute

2. BVergG 2018 § 9 gültig ab 01.03.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 8/2026

3. BVergG 2018 § 9 gültig von 21.08.2018 bis 28.02.2026

Rechtssatz

Die Z 22 des § 9 Abs. 1 BVergG 2018 nimmt Dienstleistungsaufträge an eine zentrale Bescha9ungsstelle zur Erbringung

von zentralen Bescha9ungstätigkeiten oder von zentralen Bescha9ungstätigkeiten zusammen mit

Nebenbescha9ungstätigkeiten vom Anwendungsbereich aus. Nach den Erläuterungen (RV 69 BlgNR 26. GP 39) wird

damit der Fall des "Vollmachts- bzw. Vermittlermodells" im Sinn des § 2 Z 48 lit. b BVergG 2018 geregelt und somit die

Beauftragung einer zentralen Bescha9ungsstelle mit dem Dienstleistungsauftrag, zentrale Bescha9ungstätigkeiten -

gegebenenfalls gekoppelt mit Nebenbescha9ungstätigkeiten - für den beauftragenden Auftraggeber zu erbringen,

freigestellt. Die Nebenbescha9ungstätigkeiten müssen im Zusammenhang mit der Ausübung zentraler

Bescha9ungstätigkeiten ausgeführt werden. Die insoweit bezogene lit. b des § 2 Z 48 BVergG 2018 nennt als zentrale

Bescha9ungstätigkeiten die Vergabe von Aufträgen oder den Abschluss von Rahmenvereinbarungen, wobei dies nach

den Erläuterungen (RV 69 BlgNR 26. GP 17) in fremdem Namen und auf fremde Rechnung erfolgt. Die zentrale

Beschaffungsstelle wird insoweit als Bevollmächtigte tätig. Weiters halten die zitierten Erläuterungen fest, dass sich das

Vollmachts- bzw. Vermittlermodell auf Bau-, Liefer- und Dienstleistungen erstreckt.Die Zi9er 22, des Paragraph 9,

Absatz eins, BVergG 2018 nimmt Dienstleistungsaufträge an eine zentrale Bescha9ungsstelle zur Erbringung von

zentralen Bescha9ungstätigkeiten oder von zentralen Bescha9ungstätigkeiten zusammen mit

Nebenbescha9ungstätigkeiten vom Anwendungsbereich aus. Nach den Erläuterungen Regierungsvorlage 69 BlgNR 26.

Gesetzgebungsperiode 39) wird damit der Fall des "Vollmachts- bzw. Vermittlermodells" im Sinn des Paragraph 2, Ziffer

48, Litera b, BVergG 2018 geregelt und somit die Beauftragung einer zentralen Bescha9ungsstelle mit dem

Dienstleistungsauftrag, zentrale Bescha9ungstätigkeiten - gegebenenfalls gekoppelt mit Nebenbescha9ungstätigkeiten
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- für den beauftragenden Auftraggeber zu erbringen, freigestellt. Die Nebenbescha9ungstätigkeiten müssen im

Zusammenhang mit der Ausübung zentraler Bescha9ungstätigkeiten ausgeführt werden. Die insoweit bezogene Litera

b, des Paragraph 2, Zi9er 48, BVergG 2018 nennt als zentrale Bescha9ungstätigkeiten die Vergabe von Aufträgen oder

den Abschluss von Rahmenvereinbarungen, wobei dies nach den Erläuterungen Regierungsvorlage 69 BlgNR 26.

Gesetzgebungsperiode 17) in fremdem Namen und auf fremde Rechnung erfolgt. Die zentrale Bescha9ungsstelle wird

insoweit als Bevollmächtigte tätig. Weiters halten die zitierten Erläuterungen fest, dass sich das Vollmachts- bzw.

Vermittlermodell auf Bau-, Liefer- und Dienstleistungen erstreckt.
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